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Grußwort                           

„Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf.“
– Afrikanisches Sprichwort – 

Dieses Dorf muss allerdings nicht das Dorf im eigentlichen 
Sinn sein. Gerade in der heutigen Gesellschaft, in der 
oftmals beide Elternteile berufstätig sind und die Kinder-
betreuung nicht durch Oma und Opa oder andere fami liäre 
Strukturen abgedeckt werden kann, müssen geeignete 
Alternativen gefunden werden. 

Eine gleichwertige Alternative, neben Krippen und Kindertagesstätten, ist die Kindertages -
pflege. Als individuelle, flexible und familiennahe Betreuungsform stellt sie einen wichtigen 
Baustein bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf dar und ist somit auch eine Tätigkeit mit 
Perspektive. Kindertagespflegepersonen übernehmen die verantwortungsvolle Aufgabe, die 
Kinder in ihrer Entwicklung bedarfsgerecht zu begleiten und damit die Eltern zu entlasten.

Das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend stärkt aktuell die Weiter-
entwicklung des Systems Kindertagespflege und die Sicherung der Qualität der pädagogischen 
Tätigkeit von Kindertagespflegepersonen mit dem Bundesprogramm „ProKindertagespflege: 
Wo Bildung für die Kleinsten beginnt“.

Der Saarpfalz-Kreis nimmt als einer von 32 ausgewählten Modellstandorten in Deutschland 
an diesem Bundesprogramm teil. Somit können der Ausbau und die Weiterentwicklung der 
Qualifizierung optimal realisiert werden. Mit Blick auf das Wohl der betreuten Kinder profitie-
ren auch die Kindertagespflegepersonen in hohem Maße von der Verbesserung der Qualitäts-
standards und der kompetenzorientierten Qualifizierung. Zudem wird den Kindertagespflege-
personen in ihrer Kindertagespflegestelle eine kompetente Begleitung durch die mit ihnen 
kooperierenden Fachberaterinnen des Jugendamtes geboten. 

Ob Sie nun auf der Suche nach geeigneten Betreuungsmöglichkeiten sind oder eine berufliche 
Neuorientierung hin zu einer qualifizierten Kindertagespflegeperson in Betracht ziehen, diese 
Broschüre bietet Ihnen einen umfassenden Überblick.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bei Fragen rund um das Thema Kindertages pflege 
ebenfalls gerne für Sie da. Die Kontaktdaten finden Sie in der Broschüre.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Theophil Gallo
Landrat
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1. Kindertagespflege

 1.1 Was bedeutet Kindertagespflege?

Kindertagespflege umfasst die regelmäßige Betreuung von Kindern inner- oder außerhalb des 
Haushaltes der Erziehungsberechtigten. Sie dient der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und 
soll die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit fördern.

Kindertagespflege ist eine gesetzlich anerkannte Betreuungsform im familiennahen Umfeld 
und stellt damit für Eltern ein gleichwertiges Betreuungsangebot zur institutionellen Betreu-
ung in Krippen dar. Sie ermöglicht in besonderem Maße die Berücksichtigung der individuellen 
Bedürfnisse des Kindes und seiner Familie. Die Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder 
erfolgt auf der Grundlage des „Saarländischen Bildungsprogrammes“.

Das Angebot richtet sich an Familien mit Kindern im Alter von acht Wochen bis zum vollen-
deten 14. Lebensjahr.

Die Eltern und die Kindertagespflegeperson gehen im Rahmen der Kindertagespflege eine  
Erziehungspartnerschaft miteinander ein.   
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 1.2 Formen der Kindertagespflege

Es gibt verschiedene Formen der Kindertagespflege:

Die Kindertagespflege kann entweder im Haushalt der qualifizierten Kindertages pflegeperson 
oder in anderen geeigneten Räumlichkeiten stattfinden. Hier kann eine Kindertagespflege person 
bis zu fünf fremde Tagespflegekinder gleichzeitig betreuen. Es bedarf dabei vorab der Erteilung 
einer Pflegeerlaubnis durch das zuständige Jugendamt. Kindertages pflegepersonen sind in der 
Regel selbständig tätig.

Findet die Betreuung hingegen in den Räumen der Erziehungsberechtigten statt, benötigt die 
Kindertagespflegeperson keine Pflegeerlaubnis. Allerdings ist eine Qualifizierung erforderlich, 
wenn es sich um eine öffentlich geförderte Kindertagespflege handelt. 

Eine besondere Form der Kindertagespflege stellt die Großtagespflegestelle dar. Hierbei werden 
bis zu zehn Kinder von zwei bis drei Kindertagespflegepersonen betreut. Eine Kindertages-
pflegeperson kann auch bei einem Träger festangestellt sein.

 1.3 Pflegeerlaubnis als Voraussetzung für die Kinderbetreuung

Die Grundvoraussetzung für die Betreuung von Kindern zuhause oder in anderen geeigneten 
Räumlichkeiten ist der Erhalt einer gültigen Pflegeerlaubnis. Diese ist erforderlich, wenn eine 
Betreuung

•  außerhalb der elterlichen Wohnung, 

•  mehr als 15 Stunden wöchentlich für länger als drei Monate und 

•  gegen Entgelt

stattfindet.

Die Pflegeerlaubnis muss 
beim zuständigen Träger 
der öffentlichen Jugend-
hilfe, d.h. dem Jugendamt, 
beantragt werden (gemäß 
§ 43 SGB VIII). Sie erlaubt 
die Betreuung von bis zu 
fünf gleichzeitig anwe-
senden, fremden Kindern. 
Die Erlaubnis ist auf fünf 
Jahre befristet und kann 
nach Ablauf und Prüfung 
durch die Fachberatung 
verlängert werden.
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 1.4 Rechtliche Grundlagen

Auf Bundesebene:
Die Kindertagespflege ist im SGB VIII geregelt.  Am 10.6.2021 erfolgte eine Reformierung des 
SGB VIII durch Inkrafttreten des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG). Die Bundes-
gesetze werden in der Praxis durch die Länder und die Kommunen umgesetzt.

 
Auf Landesebene/kommunaler Ebene:
Die rechtlichen Novellierungen des SGB VIII weisen der Kindertagespflege als gleichwertigem 
Betreuungsangebot einen neuen Stellenwert entsprechend dem Bildungsauftrag gemäß  
dem Saarländischen Bildungsprogramm für Kindertageseinrichtungen zu. Somit dient das 
Saarländische Bildungsprogramm auch als Grundlage für die Tätigkeit der Kindertagespflege-
personen.

Die gesetzlichen Regelungen finden sich im Ausführungsgesetz des Saarländischen Kinderbe-
treuungs- und Bildungsgesetzes, in der Verordnung zur Ausgestaltung der Kindertagespflege 
sowie in der Satzung des Saarpfalz-Kreises wieder.

Bei weiteren Fragen erteilen die zuständigen Mitarbeiter*innen des Jugendamtes Auskunft.
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2. Ein Angebot für Eltern

 2.1 Benötigen Sie eine Betreuung für Ihre Kinder?

Wenn Sie einen Betreuungsbedarf für Ihr Kind haben, können Sie die geförderte Kinder-
tagespflege bei dem für Sie zuständigen Jugendamt beantragen. 

Hierzu gibt es folgende Richtlinien: Seit dem 01.08.2013 besteht ein Rechtsanspruch auf einen 
Betreuungsplatz ab Vollendung des ersten Lebensjahres eines Kindes bis zu dessen drittem 
Geburtstag, der sowohl in der Kindertagesstätte als auch in der Kindertagespflege in Anspruch 
genommen werden kann. Dies ist unabhängig von einer Berufstätigkeit, einem Schulbesuch 
oder dem Abschluss einer Berufsausbildung bzw. einer universitären Ausbildung der Eltern.

Kinder im Alter von acht Wochen bis zum ersten Geburtstag können im Falle einer schulischen, 
berufsbedingten oder durch Studium bedingten Abwesenheit der Eltern sowie bei Eltern, die 
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des SGB II erhalten, eine geförderte Kinder-
tagespflege in Anspruch nehmen.

Ab dem vollendeten dritten Lebensjahr erfolgt ein Betreuungswechsel in die Kindertages stätte. 
Bei einer Berufstätigkeit der Eltern über die Öffnungszeiten in einer Kindertageseinrichtung 
oder Schule hinaus, besteht die Möglichkeit, die Kinder ergänzend in den „Randzeiten“ von 
einer qualifizierten Kindertagespflegeperson betreuen zu lassen.

Folgende Bescheinigungen sind dem Jugendamt vorzulegen:

•  der Antrag auf geförderte Kindertagespflege,

•   eine medizinische Unbedenklichkeitserklärung auf Förderung in der Kindertagespflege 
(vom Kinderarzt auszustellen),

•   der Nachweis über eine 
Masernimpfung, 

•   ein privatrechtlicher  
Betreuungsvertrag, der 
mit der Kindertages-
pflegeperson vorab  
geschlossen wurde.

Bei Fragen rund um die 
Vermittlung und Betreuung 
informieren unsere Mitar-
beiter*innen des Bereiches 
Kindertagespflege Sie ger-
ne.
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 2.2 Merkmale der Kindertagespflege

•   Familiennahe Betreuungsform mit einer beständigen Bezugsperson in deren Haushalt oder 
in angemieteten Räumlichkeiten,

•  Individuelle und flexible Betreuungszeiten,

•  Stundengenaue Abrechnung der Betreuungszeiten, 

•  Vertretungsmodelle im Falle einer Erkrankung der Kindertagespflegeperson,

•   Möglichkeit der Betreuung im eigenen Haushalt der Erziehungsberechtigten als Alternative,

•   Abdeckung durch eine ergänzende Betreuung/Randzeitenbetreuung außerhalb der Öffnungs-
zeiten von Kindertageseinrichtungen und Schulen möglich.
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 2.3 Rahmenbedingungen für Eltern

Das Stellen eines Antrags auf eine geförderte Kindertagespflege ist nur dann möglich, wenn 
die Betreuung von einer qualifizierten Kindertagespflegeperson durchgeführt wird. Das 
 Tagespflegegeld enthält grundsätzlich einen geförderten Anteil durch das Land und den Kreis.

Der Kostenbeitrag für Erziehungsberechtigte beträgt bei einer Vollzeitbetreuung in der Kinder-
tagespflege maximal 140,00 Euro (Stand 01.08.2024). Für jedes Kind, welches an fünf Tagen 
pro Woche zwischen 11.00 Uhr und 13.30 Uhr betreut wird, wird eine Mittagessenspauschale 
von 25,20 Euro pro Monat und Kind fällig.

In den Folgejahren soll der Beitrag an die geplanten Reduzierungen des Elternbeitrages in den 
saarländischen Kindertagesstätten angepasst werden.

Im Unterschied zur Betreuung in einer Kindertageseinrichtung findet eine stundengenaue 
Berechnung des Kostenbeitrages statt.

Je nach Einkommenssituation der Erziehungsberechtigten kann ein Antrag auf Minderung oder 
Erlass des Kostenbeitrages gestellt werden.

Die Mitarbeiter*Innen der wirtschaftlichen Jugendhilfe des Kreisjugendamtes informieren 
umfassend über die finanziellen Fördermöglichkeiten bezüglich der Betreuung von Tages-
pflegekindern in einer Kindertagespflegestelle.

 2.4 Vertretung durch eine mobile Kindertagespflegeperson 

Der Saarpfalz-Kreis bietet eine bislang einmalige Vertretungsmöglichkeit im Saarland bei 
 Erkrankung einer Kindertagespflegeperson an. Dabei ist zu beachten, dass die Erziehungs-
berechtigten bereits im Vorfeld eine Einverständniserklärung hierzu abgeben müssen. Auch im 
Betreuungsvertrag ist die Vertretungsmöglichkeit anzugeben.

Eine beim Saarpfalz-Kreis angestellte „mobile Kindertagespflegeperson“ bietet bei Erkrankung 
einer anderen Kindertagespflegeperson die Vertretung in deren Wohnung oder in den eigenen 
geprüften und geeigneten Räumlich keiten an. Sie besucht die mit ihm kooperierenden Kinder-
tagespflegestellen, lernt die Kinder kennen und steht somit in regelmäßigem Kontakt mit ihnen. 
Im Rahmen ihrer Besuche macht sie besondere pädagogische Angebote, wie z. B. die Aufführung 
eines Puppentheaters.

 2.5 Vertretung im Rahmen des „Bob-Teams“

Darüber hinaus gibt es die Vertretungsmöglichkeit im Rahmen von sog. „Bob-Teams“. Hier 
haben sich einige Kindertagespflegepersonen jeweils zu zweit oder zu dritt als „Bob-Team“ 
zusammengeschlossen. Es finden regelmäßig gemeinsame Treffen statt, so dass im Krankheits-
fall einer Kindertagespflegeperson ebenfalls eine gegenseitige Vertretung möglich ist. Diese 
Form der Vertretung im Krankheitsfall einer Kindertagespflegeperson muss im Betreuungs -
vertrag ebenfalls aufgeführt sein und bedingt eine Einverständniserklärung der Erziehungs-
berechtigten im Voraus.
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3. Kindertagespflegeperson - eine berufliche Perspektive

Personen, die an einer Tätigkeit als Kindertagespflegeperson interessiert sind, müssen bestimm-
te Zugangsvoraussetzungen erfüllen. Die Mitarbeiter*innen des Bereiches Kindertagespflege 
bieten umfassende Informationsveranstaltungen und individuelle Beratung bzgl. der Tätigkeit 
einer Kindertagespflegeperson an.

 3.1 Persönliche Bewerbungsvoraussetzungen

Die für den Qualifizierungskurs zur Kindertagespflegeperson zuständigen Mitarbeiter*innen 
des Jugendamtes nehmen im Rahmen eines persönlichen Gespräches eine erste Einschätzung 
der Eignung der Bewerber*innen vor.

Folgende persönliche Voraussetzungen werden erwartet:

•   Erfahrung und Freude im Umgang mit Kindern, insbesondere Kinder U3,

•   Wertschätzendes Verhalten Kindern und Eltern gegenüber,

•   Verinnerlichung des Prinzips der gewaltfreien Erziehung nach §1631 Abs. 2 BGB,

•  Physische und psychische Gesundheit und Belastbarkeit,

•  Bereitschaft zur längerfristigen Ausübung der Kindertagespflege, 

•   Persönliche Merkmale wie Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Organisationsfähig-
keit, Ausgeglichenheit und Empathiefähigkeit,

•  Bereitschaft, eigenes Verhalten zu hinterfragen,

•  Erziehungsfähigkeit,

•   Bereitschaft zur Weiterbildung und aktiven Auseinandersetzung mit Fachfragen,

•  Bereitschaft, eine Erziehungspartnerschaft mit den Eltern einzugehen,

•  Bereitschaft zur kontinuierlichen Zusammenarbeit mit der Fachberatung des Jugendamtes,

•  Bereitschaft zur Entwicklung eines eigenen professionellen Profils,

•  Bereitschaft zur Umsetzung des saarländischen Bildungsprogrammes.

 3.2 Formale Zugangsvoraussetzungen

•  Mindestalter: 18 Jahre,

•  Ausführlicher Lebenslauf,

•  Schulbildung: mindestens Hauptschulabschluss,

•  Zeugnis des höchsten Schul- bzw. Berufsabschlusses

•  Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (mindestens Sprachzertifikat B 2). 
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 3.3 Geeignete Räumlichkeiten  

Die Räumlichkeiten in der Kindertagespflegestelle müssen sauber, hell, ansprechend und 
freundlich sein. Neben ausreichend Platz zum Spielen und Bewegen ist das Bereithalten von 
Schlaf- und Rückzugsmöglichkeiten ebenso Voraussetzung für die Geeignetheit. Die ausge-
wählten Wohnräume sind anregungsreich und mit altersgerechten und entwicklungsfördern-
den Spiel- und Lernmaterialien auszustatten.

Für eine gesunde Entwicklung 
der Kinder ist auch ein geeig-
netes Außengelände erfor-
derlich (z. B. Garten, Spiel-
platz, Park).

Eine angenehme Atmosphäre 
und Rauchfreiheit sind unver-
zichtbar. Großen Wert wird 
auf eine sichere Umgebungs-
gestaltung gelegt (von den 
Steckdosen bis hin zum Gar-
tenteich).

Werden Tiere im Haushalt der Kindertagespflegeperson gehalten, so müssen diese auch auf 
ihre Verträglichkeit gegenüber den betreuten Kindern eingeschätzt werden. Im Vorfeld ist  
eine Absprache mit der Fachberatung unerlässlich. Grundsätzlich können geeignete Tiere eine 
positive Wirkung auf die Entwicklung der Kinder haben. Wichtig ist hierbei, dass die Kinder-
tagespflegeperson Erfahrung im Umgang mit Tieren hat und eine verantwortungsvolle Haltung 
zeigt.

 3.4 Erforderliche Nachweise:

•   Erweitertes polizeiliches Führungszeugnis von allen im Haushalt lebenden volljährigen 
Personen,

•   Medizinisches Attest über die seelische und körperliche Gesundheit von allen im Haushalt 
lebenden volljährigen Personen,

•  Teilnahme am Kurs „Erste Hilfe am Kind“, 

•  Masernimpfung (Masernimpfpflicht seit März 2020 bei allen Jahrgängen ab 1.1.1971), 

•  Erfolgreiche Absolvierung des Qualifizierungskurses zur Kindertagespflegeperson.
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 3.5 Qualifizierungskurs

Grundvoraussetzung für die Tätigkeit als Kindertagespflegeperson ist der erfolgreiche Abschluss 
des Qualifizierungskurses. Der vom Jugendamt des Saarpfalz-Kreises angebotene Kurs kostet 
300,00 Euro pro Teilnehmer*in. Mit dem Betreuungsbeginn des ersten Tagespflegekindes aus 
dem Saarpfalz-Kreis werden 150,00 Euro des Kostenbeitrages zurückerstattet.

Die Qualifizierung erfolgt im Rahmen des „Kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuches 
Kindertagespflege“ (QHB) mit 160 Unterrichtseinheiten (UE) tätigkeitsvorbereitender Grund-
qualifizierung. Aktuell finden die Kurse an je zwei Tagen pro Woche für vier Stunden über 
einen Zeitraum von ca. sechs Monaten statt.  Die Qualifizierung beinhaltet ein jeweils vierzig-
stündiges Praktikum in einer Kindertagespflegestelle und in einer Kindertageseinrichtung. 
Zudem umfasst sie 100 Selbstlerneinheiten, die Erstellung eines eigenen pädagogischen Kon-
zeptes sowie die Anfertigung eines individuellen Businessplanes.

Die sich anschließende 140 UE umfassende tätigkeitsbegleitende Qualifizierung bietet  Kinder-
tagespflegepersonen zu Beginn der Tätigkeit eine engmaschige fachliche Unterstützung und 
Vertiefung relevanter Themen sowie intensive Austausch- und Reflexionsmöglichkeiten.

Darüber hinaus ist vor Einstieg in die Tätigkeit ein Kurs „Erste Hilfe am Kind“ zu absolvieren, 
der alle drei Jahre aufgefrischt werden muss.

 3.6 Fortbildungen

Die Kindertagespflegepersonen müssen jährlich 
Fortbildungen von mindestens 15 Unterrichtsein-
heiten absolvieren, um sich kontinuierlich wei-
terzubilden.

Zur Erbringung der geforderten Unterrichts-
einheiten werden der Kindertagespflegeperson 
zusätzlich zwei betreuungsfreie Tage gewährt.

Von Seiten des Jugendamtes werden auch ver-
schiedene Fortbildungen angeboten.

 3.7 Möchten Sie Kindertagespflegeperson werden?

Die Kindertagespflege stellt sowohl für Personen aus pädagogischen Berufsfeldern (z. B. Erzie-
her*innen, Kindertagespfleger*innen) als auch für Menschen mit einem anderen beruflichen 
Hintergrund, die sich gerne mit Kindern beschäftigen, eine Alternative zu einem Angestellten-
verhältnis dar.

Diese berufliche Tätigkeit ist besonders für junge Mütter und Väter geeignet, da sie zuhause 
ausgeübt werden kann und somit auch die Betreuung der eigenen Kinder ermöglicht.
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Die Entscheidung als Kindertagespflegeperson in den privaten Räumen zu arbeiten, sollte  
im Einvernehmen mit dem/der Partner*in und den eigenen Kindern stattfinden, da die zukünf-
tigen Tagespflegekinder sowie deren Eltern sich ebenfalls dort aufhalten bzw. Zugang haben 
werden. 

Die zuständigen Mitarbeiter*innen des Bereiches Kindertagespflege informieren Sie bei Inter-
esse umfassend über den Qualifizierungskurs und die Tätigkeit einer Kindertagespflegeperson.
 

 3.8 Rahmenbedingungen der Tätigkeit als Kindertagespflegeperson

Bei der öffentlich geförderten Kindertagespflege richtet sich die Vergütung nach den Bestim-
mungen der Saarländischen Verordnung zur Ausgestaltung der Kindertagespflege. Aktuell erhält 
eine Kindertagespflegeperson für ein Kind pro Stunde 5,55 €. Nach fünf Jahren Tätigkeit als 
Kindertagespflegeperson oder mit einschlägiger Berufserfahrung als Erzieher*in oder Kinder-
pfleger*in erhält die Kindertagespflegeperson 6 € pro Stunde pro Kind. Für die Vor- und Nach-
bereitungszeit wird eine Pauschale von 11,55 € pro betreutem Kind pro Monat gezahlt.

Für besondere Betreuungszeiten können Zuschläge gewährt werden:

•   bei einer Betreuung mit besonderen Betreuungszeiten 
(vor 7:00 Uhr und nach 18:00 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen),

•   bei einem erhöhten pädagogischen oder pflegerischen Förderbedarf,

•   bei einem niedrigen Stundenumfang und stundenweiser Betreuung,

•   wenn ein sonstiger, vom örtlichen Träger der Jugendhilfe festgestellter, besonderer Bedarf 
besteht und

•   zusätzlich bei Betreuung über Nacht jeweils zehn Euro pro Nacht.

Ab Betreuungsbeginn werden die Kosten für eine Unfallversicherung bei der Berufsgenossen-
schaft für Gesundheit und Wohlfahrt (BGW) gänzlich vom Jugendamt des Saarpfalz-Kreises 
getragen.

Ebenso übernimmt das Jugendamt auf Antrag die hälftigen Kosten für eine angemessene 
Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung bei Vorliegen der erforderlichen Voraussetzungen, 
wie z. B. die Einordnung der Kindertagespflege als nebenberufliche Tätigkeit.

Jede Kindertagespflegeperson hat Anspruch auf vier Wochen Urlaub pro Kalenderjahr. Das 
Tagespflegegeld wird in dieser Zeit weitergezahlt.  Im Krankheitsfall wird das Tagespflegegeld 
bei Einreichen eines medizinischen Attestes bis zu sechs Wochen pro Kalenderjahr vergütet.

Die Kindertagespflege beinhaltet als selbständige Tätigkeit steuerliche Vergünstigungen.  
Wenden Sie sich hierfür bitte an das für Sie zuständige Finanzamt.

Die o.g. Angaben entsprechen dem Stand 08/2024.
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4. Weitere Quellenangaben / Literatur zur Kindertagespflege

„Kompetenzorientiertes Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege“, 
Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern unter drei, 1. Auflage 2015, Kallmeyer in 
Verbindung mit Klett, Friedrich Verlag GmbH: 
https://www.bvktp.de/qualitaetssicherung-in-der-grundqualifizierung/qualifizierungs-
handbuch-kindertagespflege-qhb/ 

Bundesverband für Kindertagespflege, Berlin: www.bvktp.de/service/publikationen/ 

Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband – Gesamtverband e.V. (Hrsg.) (7. Auflage, 
Mai 2018): „Was bleibt? – Tipps und Informationen zur Besteuerung des Einkommens 
für Tagespflegepersonen und die sozialversicherungsrechtlichen Auswirkungen,  
Eigenverlag Berlin:  
http://infothek.paritaet.org/pid/fachinfos.nsf/0/1e47e0309b59937dc12582c2003cd55a/ 
$FILE/tagesmuetter_auflage-7-2018_web.pdf 

Verordnung zur Ausgestaltung der Kindertagespflege (VO-Kindertagespflege) vom  
28. August 2009 - zuletzt geändert durch die Verordnung vom 29. November 2016 
(Amtsblatt I S. 1130):  
https://beckonline.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fges%2Fsaarkita2009vo% 
2Fcont%2Fsaarkita2009vo.htm&anchor=Y-100-G-SAARKITA2009VO 

Satzung über Leistungen und Kostenbeiträge in der Kindertagespflege im Saarpfalz-Kreis 
vom 14.11.2023:
https://www.saarpfalz-kreis.de/images/presse/AmtlicheBekanntmachungen/Satzung_ 
ueber_Leistungen_und_Kostenbeitraege_in_der_Kindertagespflege.pdf  

1. Änderungssatzung zur „Satzung über Leistungen und Kostenbeiträge in der Kinder-
tagespflege im Saarpfalz-Kreis“:  
https://www.saarpfalz-kreis.de/images/presse/AmtlicheBekanntmachungen/nderungssat-
zung_KTP_ffentliche_Bekanntmachung_Verffentlichungsdatum_07_07_2020.pdf 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend; Online-Handbuch Kinder-
Tagespflege: http://www.handbuch-kindertagespflege.de/1-wegweiser/. 

Fotos: Alexander Weber und Krakenimages.com/shutterstock.com,  
riopatuca/Shutterstock.com, New Africa/Shutterstock.com, Halfpoint/Shutterstock.com, 
veryulissa/Shutterstock.com, stockfour/Shutterstock.com
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Kontakt Saarpfalz-Kreis
 Fachbereich 41
 Familien- und Jugendhilfe 

 Kreisjugendamt
 Dienstgebäude:
 Talstraße 57b
 66424 Homburg
 Tel. 0 68 41 / 104 - 81 04

 Postanschrift: 
 Am Forum 1 
 66424 Homburg


